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zulässig. Die SAR-Werte aktueller Mobiltele-
fone liegen zwischen ca. 0,1 und 1,8 W/kg. 

10) Auch die Anteile der aus dem Markt ausgeschie-
denen Unternehmen „Quam“ und „Mobilcom“ 
wurden gezahlt. 
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Mobilfunk und behördliche 
Handlungsnotwendigkeiten 

von Johannes Grützner, Ministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft 
des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 

Mobilfunk und die damit potenziell verbun-
denen Risiken sind nach wie vor in Ländern 
und Kommunen Thema, wenngleich die 
Netzausbauaktivitäten und damit verbunde-
ne Konflikte teilweise zurückgegangen sind. 
Eine einheitliche Sicht der Bundesländer 
und Kommunen bei der Behandlung dieses 
Themas gibt es jedoch nicht. Dazu sind – 
bei allen einheitlichen (bundes-)gesetzli-
chen Vorgaben – die Voraussetzungen und 
Vorgehensweisen von Land zu Land und 
besonders von Gemeinde zu Gemeinde zu 
unterschiedlich. Die Darstellung einer Sicht 
der Länder und Kommunen kann daher nur 
exemplarisch erfolgen und einen Eindruck 
von Position und Rolle der Länder und 
Kommunen in der Diskussion des Themas 
Mobilfunk in Deutschland geben. 

Länder, Städte und Gemeinden befassen sich 
seit Anfang der 1990er Jahre intensiv mit dem 
Thema Mobilfunk. Nach anfänglich teilweise 
erheblichen Problemen im Umgang mit diesem 
Themenfeld und der Kommunikation dieses 
Themas mit den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern sind inzwischen Maßnahmen ergriffen 
worden, um insbesondere die mit dem Netz-
aufbau verbundenen Probleme zu erkennen, zu 
analysieren und soweit möglich einer Lösung 
zuzuführen. 

Eine (vollständig einheitliche) Sicht der 
Länder und Kommunen auf dem Gebiet des 
Mobilfunks gibt es trotz des Vorliegens ein-
heitlicher bundesrechtlicher Vorgaben jedoch 
nicht. Gründe hierfür liegen vor allem in den 
föderalen Strukturen und den unterschiedlichs-
ten regionalen und örtlichen Bedingungen und 
Betroffenheiten. Zudem scheinen Mobilfunk-
einrichtungen in städtischen Gebieten eher 
akzeptiert zu sein als in ländlichen Regionen. 
Ferner kann beobachtet werden, dass von Nor-
den nach Süden und von Osten nach Westen 
ansteigend vermehrt Bedenken, Befürchtungen 
und Widerstände gegen den Ausbau der Mobil-
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funknetze zu beobachten sind. Wobei zahlrei-
che Ausnahmen die Regel bestätigen. 

1 Ausgangslage 

1.1 Entwicklung des Mobilfunks seit 1992 

Nach der Privatisierung des Telekommunikati-
onssektors gingen in der Anfangsphase des 
Netzausbaus der neuen Mobilfunkgenerationen 
im Jahre 1992 – zunächst nach GSM-Standard, 
ab 2000 UMTS-Netze – die Mobilfunknetz-
betreiber von maximal vier bis fünf Mio. Kun-
den aus. Bereits 2006 vermeldete der Bundes-
verband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) mehr 
als 82 Mio. Mobilfunkanschlüssen in Deutsch-
land. Danach verfügt – theoretisch – jede und 
jeder Deutsche mittlerweile über einen Handy-
anschluss. 

Mit dieser rasanten Kundenentwicklung  
ging die ebenso rasante Errichtung der bundes-
weiten Mobilfunknetze einher (zur Kundenent-
wicklung siehe Abb. 1). Lückenlose Erreichbar-
keit, gute Verbindungsqualität und Versor-

gungssicherheit als wichtige Kriterien für zu-
friedene Kunden, und die wollte man natürlich 
gewinnen, führten zu einem regelrechten Ren-
nen um den schnellsten, technisch besten und 
günstigsten Netzausbau und damit um die am 
besten geeigneten Standorte für Sendeanlagen. 

1.2 Entwicklung der Anlagenstandorte 

Besonders im Blickpunkt stehen bei Mobilfunk-
kritikern, besorgten Bürgern und Gemeinden die 
überall sichtbaren Auswirkungen dieses Aus-
baus. Diese Mobilfunk-Sendeanlagen wurden 
zwecks flächendeckender Versorgung und ab-
hängig vom Versorgungsaufkommen mehr oder 
minder dicht verteilt bundesweit errichtet. Eine 
oder mehrere Sendeanlagen auf eigens errichte-
ten Masten oder auf anderen geeigneten Bau-
werken bezeichnet man als „Funkanlagenstand-
ort“. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) als tech-
nische Regulierungsbehörde auch für den Be-
reich der Telekommunikation ermittelte 2007 
über 60.000 solcher Standorte in Deutschland 
(zur ihrer Verteilung siehe Tab. 1 nächste Seite). 

Abb. 1: Entwicklung der Mobilfunkanschlüsse (1996-2006) 

 
Quelle: Bitkom 
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Tab. 1: Funkanlagenstandorte, für die eine 
Standortbescheinigung erteilt wurde 
(nach Bundesländern) 

Bundesland 
Standorte 

mit 
Mobilfunk*

Standorte 
ohne 

Mobilfunk 

Standorte 
insgesamt 

Brandenburg 2431 695 3126

Berlin 2823 422 3245

Baden-
Württemberg 7598 2093 9691

Bayern 9686 2338 12024

Bremen 412 128 540

Hessen 4449 1446 5895

Hamburg 1305 253 1558

Mecklenburg-
Vorpommern 1798 547 2345

Niedersachsen 5522 1500 7022

Nordrhein-
Westfalen 12855 2159 15014

Rheinland-Pfalz 3025 881 3906

Schleswig-
Holstein 1946 526 2472

Saarland 744 180 924

Sachsen 3934 1196 5130

Sachsen-Anhalt 2217 610 2827

Thüringen 2098 818 2916

Summe 
bundesweit 62843 15792 78635

* Mobilfunk umfasst hier nur die kommerziellen 
GSM900/1800- und UMTS-Netze. An Standor-
ten mit Mobilfunk können auch weitere Funk-
systeme vorhanden sein, die nicht zu den kom-
merziellen Mobilfunknetzen gehören. 

Quelle: BNetzA 2008 

2 Konflikte und Lösungsansätze beim 
Netzausbau 

2.1 Konflikte 

Die Zahlen zu den Funkanlagenstandorten las-
sen die Dynamik dieses Marktes vor allem in 
den 1990er Jahren und die damit verbundenen 
anfänglichen Probleme für alle Beteiligten 
erahnen. Zu Kritik am vermeintlich „ungezü-
gelten“ Netzausbau führten dabei nicht nur 
Aspekte des Immissionsschutzes sondern auch 
andere (z. B. Aspekte des Natur- und Denk-
malschutzes wie auch des Städtebaus). Mit 

dieser Entwicklung nahmen Fragen und Ängste 
in der Bevölkerung darüber zu, ob mit dieser 
Technik gegebenenfalls neue gesundheitliche 
Risiken einhergehen. Rechtsunsicherheit bei 
den Behörden und Kommunen, teilweise 
Sprachlosigkeit bei Betreibern und Wissen-
schaft zu neuen Untersuchungen und Fragestel-
lungen sowie wachsender Argwohn in der Be-
völkerung gerade auch aufgrund fehlender 
Informationen waren in der Anfangsphase des 
Netzausbaus die Folge. Ferner war die Aufga-
benverteilung zwischen den Beteiligten aus den 
unterschiedlichen Verwaltungsebenen, den 
Netzbetreibern und den Gemeinden nicht im-
mer klar. Zahlreiche Bürgerinitiativen gegen 
die Errichtung von Mobilfunk-Anlagen waren 
ein Ergebnis dieser Entwicklung. 

Vor Ort standen die Kommunen zudem 
häufig vor einem zusätzlichen Dilemma. Da 
waren zum einen die Forderungen seitens der 
Wirtschaft, den Netzausbau nicht unnötig zu 
behindern und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
einer Kommune oder Region zu erhalten oder 
zu verbessern. Zum anderen klagten die Kun-
den (gewerbliche wie private) über fehlende 
Netzabdeckung und schlechte Erreichbarkeit. 
Wurde darauf reagiert, kamen im Gegenzug 
häufig Forderungen der Betroffenen, der Aus-
bau sei durch die zuständigen Behörden oder 
die Gemeinde zu stoppen, solange nicht alle 
Fragen geklärt seien, die den Schutz vor elekt-
romagnetischen Feldern betreffen. 

Geringe Kenntnisse der Bevölkerung über 
die Funktionsweise des Mobilfunks, eine kon-
trovers geführte wissenschaftliche Diskussion 
um Grenzwerte und eine kritische Berichter-
stattung in den Medien führten bei Errichtung 
der GSM-Netze häufig zu erheblichen Wider-
ständen in Teilen der Bevölkerung und teilwei-
se auch bei Kommunen. 

Die fehlende Informationspflicht seitens 
der Netzbetreiber gegenüber der Öffentlichkeit 
und den Gemeinden stieß vor Ort vielfach auf 
völliges Unverständnis. Zu besonderer Verärge-
rung und Protesten in der Bevölkerung führte 
vor allem das Fehlen eines entsprechenden Ver-
fahrens im Vorfeld der Errichtung der Anlagen. 
Abbildung 2 (nächste Seite) zeigt, dass die ei-
gentliche Entscheidung für einen Senderstandort 
beim Netzbetreiber bereits gefallen ist, bevor 
Immissionsschutzbehörde oder Baubehörde von 
einem konkreten Vorhaben Kenntnis erhalten. 
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Die Gemeinde erhielt in aller Regel keinerlei 
Informationen und Möglichkeiten, ihre Interes-
sen frühzeitig einzubringen, es sei denn, sie war 
selbst Baubehörde bzw. potenzieller Standort-
vermieter. Um auf diese Entscheidungen aber 
Einfluss nehmen zu können, musste also bereits 
bei der Netzplanung mitgewirkt werden. Ent-
sprechende Forderungen wurden seitens der 
Kritiker, aber auch von betroffenen Städten und 
Gemeinden sowie der Länder – auch auf politi-
scher Ebene – gegenüber Bundesregierung und 
Wirtschaft vehement geäußert. 

Eine Information oder gar Diskussion zwi-
schen Betreibern, zuständigen Behörden, Ge-
meinden und Betroffenen fand in der Praxis in 
aller Regel nicht, nicht ausreichend oder ver-
spätet statt. Sie war im Übrigen angesichts der 
umfangreichen Ausbauaktivitäten anfangs we-
der auf behördlicher noch auf Betreiberseite zu 
leisten. Wohlgemerkt, nach geltendem Recht 
wurden die Anlagen ordnungsgemäß errichtet 
und betrieben. Grenzwerte wurden dabei stets 
eingehalten. 

2.2 Ansprechpartner und Konfliktparteien 

Neben Netzbetreibern, Fachgremien in Wis-
senschaft und Verwaltung sowie den Fachbe-
hörden auf Bundesebene waren es insbesonde-

re die Vollzugsbehörden der Länder und be-
sonders vor Ort die Städte und Gemeinden, die 
als „natürliche“ Ansprechpartner im Fokus der 
betroffenen Bevölkerung standen; von ihnen 
wurden Antworten auf die aufkommenden 
Fragen und Bedenken erwartet. Allerdings 
ermöglichte die Rechtslage den Kommunen 
keinerlei Einflussnahme bei Planung und 
Überwachung der Mobilfunk-Basisstationen. 

Auf der „kommunalen Ebene“, und hier 
sind weniger die Kreise sondern vornehmlich 
die Städte und Gemeinden gemeint, mussten 
die Beteiligten von unterschiedlichen Betrof-
fenheiten, behördlichen Reaktionsmöglichkei-
ten und Vorgehensweisen ausgehen. Sicherlich 
ist offensichtlich, dass sich eine Großstadt mit 
entsprechendem Fachpersonal in der Umwelt- 
und Bauverwaltung den Fragestellungen aus 
der Bevölkerung anders annehmen kann, als 
dieses einer kleinen Gemeinde möglich ist. 
Darüber hinaus sind vielfach gemeindliche 
Eigeninteressen, z. B. an der Nutzung städti-
scher Immobilien oder in städtebaulichen An-
gelegenheiten, zu berücksichtigen. 

Bei den Fachbehörden auf Landesebene 
(z. B. den Immissionsschutzbehörden) ist die 
Distanz zum Vorhaben und das fachliche Know-
how zur rechtlichen und fachlichen Beurteilung 
des Vorhabens naturgemäß größer. Allerdings 
fehlen diesen Behörden vielfach die Kenntnisse 

Abb. 2: Sendeanlage – von der Netzplanung zur Inbetriebnahme 

 
Quelle: Eigene, vereinfachte Darstellung 



SCHWERPUNKT 

Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 3, 17. Jg., Dezember 2008 Seite 47 

der Situation vor Ort, der Interessenlagen und 
des lokalen Diskussionsstandes. Auch erwartet 
die Öffentlichkeit vor Ort Aussagen zur Recht-
mäßigkeit, zur technischen Umsetzung und na-
türlich den vermeintlichen oder tatsächlichen 
Auswirkungen eines Vorhabens von den lokalen 
Entscheidungsträgern; dazu gehören sowohl die 
Entscheidungsträger aus der Verwaltung, als 
auch die aus der Politik. Teilweise wurden Vor-
haben auch Gegenstand heftiger lokalpolitischer 
Auseinandersetzung, obwohl eindeutig war, 
dass der rechtliche Rahmen der Gemeinde kei-
nen Handlungsspielraum zuließ. 

2.3 Zuständigkeiten 

Bei der Frage, wer denn die Belastung durch 
hochfrequente Felder des Mobilfunks zu ermit-
teln und zu bewerten sowie schließlich zu ent-
scheiden hat, ob die Anlage ordnungsgemäß 
„nach Recht und Gesetz“ betrieben wird, ver-
weist man hier – wie in vergleichbaren Fällen – 
in der Regel auf die zuständige Immissions-
schutzbehörde, also auf die Behörden, die auch 
die anderen Vollzugsaufgaben des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) umzu-
setzen haben. Das können – je nach Zuständig-
keitsregelungen in den einzelnen Ländern – 
Gewerbeaufsichtsämter, Staatliche Umweltäm-
ter oder auch die Landkreise sein. 

Die überwiegende Zahl von Mobilfunk-
Basisstationen bedarf im Übrigen gar keiner 
Genehmigung. Sie sind lediglich der zuständi-
gen Immissionsschutzbehörde anzuzeigen. An-
gesichts der Erfahrungen mit den tatsächlichen 
Emissionen wäre ein umfangreiches Verfahren 
auch unverhältnismäßig. Die Immissionsgrenz-
werte werden schließlich in der Regel um Grö-
ßenordnungen unterschritten und mit der 
„Standortbescheinigung“, die vor Inbetriebnah-
me einer Sendeanlage von der Bundesnetzagen-
tur1 zu erteilen ist, wird dieser Nachweis der 
Einhaltung der Grenzwerte erbracht (s. Abb. 2). 

Benötigen Anlagen aus überwiegend bau-
rechtlichen Gründen eine Baugenehmigung 
durch die zuständige Baubehörde, finden je-
doch auch andere Belange im Zuge der Beteili-
gung anderer Träger öffentlicher Belange Be-
rücksichtigung, z. B. Naturschutz, Denkmal-
schutz, Orts- und Städtebild und wiederum der 
Immissionsschutz (s. ebenfalls Abb. 2). 

Zur Beantwortung der Frage, ob schädli-
che Umwelteinwirkungen durch elektromagne-
tische Felder durch diese Anlagen hervorgeru-
fen werden, sind Städte und Gemeinden aus 
bau- oder immissionsschutzrechtlicher Sicht 
somit nicht in der Pflicht. Sie müssen sich 
grundsätzlich nicht mehr mit der Frage ge-
sundheitlicher Risiken durch solche Anlagen 
befassen. Zumindest ist dies theoretisch so. 
Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass die Be-
troffenen in Städten und Gemeinden von ihrer 
Verwaltung und Politik dennoch erwarten, dass 
diese sich mit dem Thema auseinandersetzen. 
Dabei zeigen sich für eine sachgerechte Befas-
sung und Kommunikation des Themas Mobil-
funk vor Ort zwei unverzichtbare Vorausset-
zungen sehr deutlich: zum einen die rechtzeiti-
ge Information über die geplanten Maßnahmen 
und zum anderen die frühzeitige Beteilung aller 
von diesen Maßnahmen Betroffenen. 

Information und Partizipation kann auf un-
terschiedliche Weise sichergestellt werden: 
über gesetzliche Regelungen und über freiwil-
lige Maßnahmen, also über Vereinbarungen 
oder Selbstverpflichtungen der Beteiligten. 
Beide Wege ist man im Bereich Mobilfunk in 
Deutschland gegangen. Diese sollen nachfol-
gend beschrieben werden. 

3 Verordnung über elektromagnetische 
Felder 

Die Diskussion über die Bewertung von Im-
missionen von elektromagnetischen Feldern 
begann natürlich weit vor 1996. Allerdings gab 
es keine rechtlich verbindlichen Grenzwerte in 
Deutschland, sondern es wurde auf wissen-
schaftliche Empfehlungen, technische Regeln 
und Normen zurückgegriffen. Mit Blick auf 
umgesetzte und anstehende Infrastrukturmaß-
nahmen (Hochspannungsfreileitungen, Mobil-
funknetze) wurde seitens der Länder Anfang 
der 1990er Jahre die Problematik der fehlenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen und fehlender 
wissenschaftlicher Untersuchungen offener 
Fragestellungen erneut problematisiert. Ursäch-
lich für die Behandlung des Themas waren die 
fachlichen und rechtlichen Unsicherheiten und 
Auseinandersetzungen im täglichen Vollzug 
bei der Frage möglicher gesundheitlicher Aus-
wirkungen von elektromagnetischen Feldern. 



SCHWERPUNKT 

Seite 48 Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis Nr. 3, 17. Jg., Dezember 2008 

Diese traten z. B. in Genehmigungsverfahren 
oder in Beschwerdefällen auf. 

Ein Ergebnis dieser Diskussion auf Länder-
ebene war die Veröffentlichung eines Berichts 
des Länderausschusses für Immissionsschutz zu 
möglichen gesundheitlichen Auswirkungen 
solcher Felder (LAI 1995). Die Diskussion 
mündete schließlich auch in Forderungen der 
Länder an die Bundesregierung, weitere For-
schung zur gesundheitlichen Wirkung elektro-
magnetischer Felder zu fördern und an den Kri-
terien des vorsorgenden Gesundheitsschutzes 
orientierte Immissionsgrenzwerte für den Hoch- 
wie den Niederfrequenzbereich festzulegen.2 

Im Jahr 1995 stellte das Bundesumwelt-
ministerium konkrete Vorstellungen für eine 
rechtliche Regelung vor, den Entwurf einer 
Bundes-Immissionsschutzverordnung (BMU 
RS II 1 1995). Darin wurde der Bedarf für die-
se rechtliche Regelung unter anderem auch 
damit begründet, dass Behörden wie Gerichte 
zunehmend mit der rechtlichen Bewertung im 
Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen 
und den von ihnen ausgehenden elektromagne-
tischen Feldern befasst sind (Neu- und Ausbau 
von Hochspannungsfreileitungen, Aufbau eines 
Mobilfunknetzes). Als Bewertungsmaßstäbe 
wurden die Grenzwertempfehlungen der inter-
nationalen Strahlenschutzvereinigung IRPA 
bzw. ihrer Nachfolgeorganisation, der „Interna-
tionalen Kommission zum Schutz vor nicht-
ionisierenden Strahlen“ (ICNIRP), herangezo-
gen. Dies entsprach auch der damaligen Emp-
fehlung der deutschen Strahlenschutzkommis-
sion vom 16./17. Februar 1995. Das Rechtsset-
zungsverfahren endete schließlich unter Betei-
ligung des Bundesrates mit dem Erlass der 26. 
Bundes-Immissionsschutzverordnung (26. 
BImSchV) im Dezember 1996 (BMU 1996). 

Mit der 26. BImSchV wurde den zustän-
digen Behörden erstmals eine konkrete Grund-
lage gegeben, die Rechtssicherheit für alle Be-
teiligten herstellt. Der Vollzug wurde verein-
facht und der Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch nicht-ionisierende Strah-
lung im Bereich der elektromagnetischen Fel-
der rechtlich konkretisiert. Insofern wurde na-
türlich auch die Bewertung durch die zuständi-
gen Immissionsschutzbehörden in den Län-
dern, aber auch für die Gemeinden erleichtert. 
In der Regel konnten die zuständigen Immissi-
onsschutzbehörden der Länder nunmehr davon 

auszugehen, dass bei Einhaltung der Grenzwer-
te der Schutz der Gesundheit (und vor erhebli-
chen Belästigungen) nach aktuellem Kenntnis-
stand ausreichend gewährleistet war. Zudem 
wurde die Information der zuständigen Immis-
sionsschutzbehörden durch eine Anzeigepflicht 
vor Inbetriebnahme von Anlagen durch die 
Betreiber rechtlich verbindlich gewährleistet. 

Im Zuge des Ausbaus des GSM-Mobil-
funknetzes bis zum Jahr 2000 zeigte sich je-
doch, dass immer neu aufkommende ungeklär-
ten Fragen im Zusammenhang mit möglichen 
gesundheitlichen Auswirkungen der Mobil-
funkstrahlung und fehlende Informationen der 
Gemeinden und Betroffenen über Senderstand-
orte zu keiner Befriedung der Situation vor Ort 
geführt hatten. 

4 Vereinbarungen für mehr Information 
und Mitwirkung 

Der Bieterkampf zwischen den Bewerbern um 
die Lizenzen der UMTS-Mobilfunknetze im 
Jahr 2000 ist sicherlich aufgrund der Summe 
(ca. 50 Mrd. Euro), die schließlich vom Staat 
eingenommen wurden, noch in Erinnerung. 
Der Erwerb dieser Lizenzen war unter anderem 
mit der Auflage verbunden, dass die Lizenz-
nehmer innerhalb bestimmter Fristen eine flä-
chendeckende Versorgung durch ihre vier neu-
en Netze sicherzustellen hatten (bis 31. De-
zember 2003 mindestens 25 und bis 31. De-
zember 2005 mindestens 50 Prozent der Be-
völkerung). Daraus resultierte die Notwendig-
keit bei den Lizenznehmern, möglichst rasch 
neue Standorte für die Mobilfunk-Basisstatio-
nen dieser neuen Generation zu akquirieren, 
aber auch neue (UMTS-)Sendeanlagen auf 
vorhandenen (GSM-)Senderstandorten zu er-
richten und zu betreiben. Angesichts der Dis-
kussion in der Bevölkerung bei Errichtung der 
GSM-Netze und der knapper werdenden ge-
eigneten Standorte für Sendeanlagen war dies 
ein schwieriges Unterfangen. 

4.1 Maßnahmenpaket der Bundesregie-
rung und Selbstverpflichtung der 
Netzbetreiber 

In Anbetracht dieser Lage wurden 2001 zwi-
schen Bundesregierung, Netzbetreibern und 
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kommunalen Spitzenverbänden verschiedene 
Maßnahmen diskutiert, um den auch aus Län-
der- und kommunaler Sicht gestellten Forderun-
gen an einen verträglicheren Netzausbau und 
nach mehr Vorsorge Rechnung zu tragen. Über-
legungen seitens der Länder zur Einführung von 
Vorsorgewerten in der 26. BImSchV wurden 
allerdings als „unbegründet“ nicht weiter ver-
folgt. Die Diskussionen mündeten in ein Maß-
nahmepaket der Bundesregierung im Dezember 
2001 (Bundesregierung 2001), wonach folgende 
Vorsorgemaßnahmen vorgesehen wurden: 

1. Festhalten an geltenden Grenzwerten, 
2. Intensivierung der Forschung, 
3. Einrichtung einer Datenbank zu den geneh-

migten Standorten von Mobilfunk-Anlagen, 
4. Information der Öffentlichkeit über den ak-

tuellen Stand der Wissenschaft, 
5. Selbstverpflichtung und Monitoring der 

Netzbetreiber. 

Insbesondere die Selbstverpflichtung der Mo-
bilfunknetzbetreiber vom 5. Dezember 2001 
sollte die Risikokommunikation mit der betrof-
fenen Bevölkerung und den Kommunen sowie 
die Konfliktlösung bei der Standortfindung und 
-nutzung verbessern. Dies sollte durch mehr 
Kommunikation und Partizipation geschehen. 
Der Schwerpunkt lag dabei bei einer verbesser-
ten Kooperation mit den Kommunen und Zu-
sagen zu gemeinsamen Nutzungen von Anten-
nenstandorten durch mehrere Betreiber und 
Prüfung von alternativen Standorten in der 
Nähe empfindlicher Nutzungen. Daneben wa-
ren der verbesserte Verbraucherschutz bei 
Handys, die Forschungsförderung, Immissi-
onsmessungen und ein Monitoring Bestandteil 
dieser Selbstverpflichtung (IZMF 2001). 

4.2 Vereinbarung Betreiber mit 
Kommunen 

Zur Verbesserung der Kooperation mit den 
Kommunen erarbeiteten die Netzbetreiber be-
reits im Vorfeld der genannten Selbstverpflich-
tung eine Vereinbarung mit den Kommunalen 
Spitzenverbänden auf Bundesebene. Mit dem 
Abschluss dieser „Vereinbarung über den In-
formationsaustausch und die Beteiligung der 
Kommunen beim Ausbau der Mobilfunknetze“ 
(DStGB 2001) verständigten sich im Juli 2001 
die kommunalen Spitzenverbände und die da-

mals sechs Mobilfunknetzbetreiber über die 
Grundlagen der zukünftigen Zusammenarbeit 
beim Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur.3 Bei 
dieser Vereinbarung verpflichteten sich die 
Netzbetreiber in einem achtwöchigen Abstim-
mungsverfahren insbesondere, 

a) die Städte, Gemeinden und Landkreise über 
ihre Pläne zum Netzausbau detailliert zu un-
terrichten und alle ins Auge gefassten 
Standorte zu benennen, und 

b) von den Kommunen vorgeschlagene Alterna-
tivstandorte für Mobilfunk-Anlagen vorran-
gig zu berücksichtigen, sofern dies technisch 
möglich und wirtschaftlich zumutbaren ist. 

Zusätzlich zum bereits geregelten Abstim-
mungsverfahren erklärten sich die Netzbetrei-
ber ebenfalls bereit, auch die Kommunen über 
die tatsächliche Inbetriebnahme von Antennen-
anlagen zu informieren sowie städtebauliche 
Belange durch möglichst optimale Nutzung 
vorhandener und zukünftiger Antennenstandor-
te zu berücksichtigen. 

5 Aktuelles behördliches Handeln 

Mit der 26. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung von 1996, dem Maßnahmenpaket der 
Bundesregierung und den Vereinbarungen 
zwischen Netzbetreibern und kommunalen 
Spitzenverbänden aus dem Jahr 2001 ist für die 
„Vorort-Diskussion“ des Themas Mobilfunk 
(-Risiko) eine geeignete Grundlage geschaffen. 
Die Informationen versetzen die Landes- und 
Kommunalbehörden heute in die Lage, den 
Betroffenen mit einem Höchstmaß an Transpa-
renz einen aktuellen Eindruck vom Wissens-
stand und den Netzausbauaktivitäten zu geben. 
Die behördliche Risikobewertung auf Grundla-
ge bestehenden Rechts wird nachvollziehbar 
und schafft Vertrauen in behördliches Handeln. 

Landesbehörden und andere Akteure (wie 
das Bundesamt für Strahlenschutz, die Bundes-
netzagentur und auch die Netzbetreiber) mach-
ten und machen erhebliche Anstrengungen, um 
kleinere Städte und Gemeinden bei der Prob-
lembewältigung und Risikokommunikation zu 
unterstützen. Neben bundesweiten Messkam-
pagnen wurden zum Beispiel ländereigene 
Messprogramme und Untersuchungen durchge-
führt, Beratungen geleistet, vor Ort Gemeinden 
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bei Informations- und Diskussionsveranstal-
tungen unterstützt und Betroffene direkt infor-
miert. Das Internet als Informationsmedium 
wird dabei intensiv genutzt. Eigene Netzpla-
nungen für die Diskussion mit den Netzbetrei-
bern zur Immissionsminimierung wurden durch 
Städte und Gemeinden initiiert. Diese Initiati-
ven wurden – abhängig von den Betroffenhei-
ten und den örtlichen Gegebenheiten – von 
Land zu Land, von Ort zu Ort unterschiedlich 
wahrgenommen. Die umfängliche Befassung 
mit dem Thema in den politischen Gremien in 
Ländern und Kommunen unterstreicht diese 
Bemühungen zur Lösungsfindung. 

Die UMTS-Netze sind heute weitgehend 
errichtet. Der Mobilfunkboom hat aber nachge-
lassen, zumindest was den Netzausbau anbe-
langt. Die Zahl der Konfliktfälle hat sich damit 
ebenfalls verringert. Allerdings ist die Diskussi-
on damit nicht verstummt. Lokal treten immer 
wieder – meist projektbezogen – Diskussionen 
in der betroffenen Bevölkerung auf, die in der 
Regel sehr sach- und lösungsorientiert geführt 
werden. Es hat sich gezeigt, dass die beschrie-
benen Maßnahmen für mehr Rechtssicherheit 
und mehr Vorsorge, mehr Information und mehr 
Partizipation für das Handeln der Länder und 
Kommunen erforderlich waren und sind. 

Ob die Vereinbarungen die gewünschten 
und notwendigen Ergebnisse erbringen, wird 
zudem regelmäßig durch ein Monitoring über-
prüft, zu dem sich die Netzbetreiber in ihrer 
Selbstverpflichtung festgelegt haben. Die jähr-
lichen Monitoringberichte an die Bundesregie-
rung sind auf der Homepage des von den 
Betreibern gegründeten Informationszentrums 
Mobilfunk einzusehen (http://www.izmf.de). 
Zu den Ergebnissen aus den Monitoringberich-
ten 2002 bis 2005 hat das Bundesamt für Strah-
lenschutz (BfS) im Jahr 2006 im Rahmen einer 
Anhörung des bayerischen Landtages eine ent-
sprechende Stellungnahme abgegeben (BfS 
2006). Danach konnte die Kooperation mit den 
Kommunen bei der Standortwahl seit Bestehen 
der Selbstverpflichtung verbessert werden. Der 
Anteil der Kommunen mit Konflikten habe 
sich verringert (ebd.). 

Das BfS kommt aber auch zu dem Ergeb-
nis, dass insbesondere kleinere und ländliche 
Kommunen mit bislang sehr wenigen Standor-
ten sich jedoch nach wie vor mit dem Problem 
konfrontiert sehen, dass im Fall eines entste-

henden Konflikts um einen Standort die not-
wendigen Erfahrungen mit der Selbstverpflich-
tung, dem Prozess der Standortsuche, der Risi-
kowahrnehmung der Bürger und der Risiko-
kommunikation fehlen würden. Gerade solche 
Kommunen, in denen Mobilfunk aufgrund der 
geringen Anzahl von Sendeanlagen eher ein 
„Randthema“ sei, benötigen für den Fall auftre-
tender Konflikte praktische Unterstützung hin-
sichtlich der Rolle, die den Kommunen im 
Rahmen der Selbstverpflichtung zugeschrieben 
werde und wie mit den Besorgnissen der Be-
völkerung durch eine bewusste Risikokommu-
nikation umgegangen werden könne. Hier sind 
und bleiben die Länder weiter in der Pflicht, 
mit ihren Fachbehörden zu unterstützen. 
Selbstverständlich haben Netzbetreiber Kom-
munen entsprechend der Vereinbarung auch in 
Zukunft zu informieren und zu unterstützen. 

Anmerkungen 

1) Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ging aus der 
„Regulierungsbehörde für Telekommunikation 
und Post“ und diese wiederum aus dem „Bundes-
amt für Telekommunikation und Post“ hervor. 

2) Vgl. dazu den Beschluss der 42. Umweltminis-
terkonferenz am 18./19. Mai 1994 und die Ent-
schließung der 67. Gesundheitsministerkonfe-
renz am 17./18. November 1994. 

3) Als Kommunale Spitzenverbände waren dies der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deut-
sche Städtetag und der Deutsche Landkreistag. 
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Mobilfunkdiskurse und 
die problematische Rolle 
der Medien 

von Thomas Eikmann und Caroline Herr, 
Justus-Liebig-Universität Gießen 

In öffentlichen Mobilfunkdiskursen nehmen 
die Medien in der Kommunikation der betei-
ligten Akteure oftmals eine wesentliche 
Rolle ein. Anhand des Beispiels einer hefti-
gen Medienkontroverse über die Bedeutung 
der Ergebnisse einer einzigen wissen-
schaftlichen Publikation wird dargestellt, 
welchen Einfluss die Medien auf die Ent-
wicklung von Meinungen oder Meinungs-
führerschaften in diesem speziellen Prob-
lembereich haben können. Dieses Fallbei-
spiel demonstriert ebenfalls die Problematik 
der (vorzeitigen) Bekanntgabe von For-
schungsergebnissen in den Medien sowie 
die sich daraus ergebenden (schwierigen) 
Beziehungen zwischen Wissenschaftlern 
und Medienvertretern. Bei vermeintlich un-
klarer wissenschaftlicher Datenlage in der 
Mobilfunkproblematik scheinen die persön-
lichen Überzeugungen der Autoren teilwei-
se die Berichterstattung stärker zu bestim-
men als in anderen umweltrelevanten Prob-
lembereichen. Eine besonders wichtige 
Rolle spielen die Medien in den öffentlichen 
Mobilfunkdiskursen auf lokaler Ebene; hier 
haben sie teilweise einen entscheidenden 
Einfluss auf die Ausprägung und Entwick-
lung dieser Diskurse. Die Bildung von Bür-
gerinitiativen und deren Aktionen sind auf 
der einen Seite von der Unterstützung 
durch die Medien abhängig, auf der anderen 
Seite werden derartige Aktivitäten von den 
Medien auch sehr gerne aufgegriffen, weil 
sie mehr Interesse in der Bevölkerung fin-
den als beruhigende Nachrichten über das 
tatsächliche Risiko dieser Technologie. 

1 Einführung 

Das Thema Mobilfunk wird von den Medien 
häufig aufgegriffen – auf lokaler Ebene über-
wiegend – um über Aktivitäten von Bürgerini-
tiativen zu berichten, die beispielsweise die 
Errichtung eines Mobilfunk-Mastes verhindern 
möchten. Dabei werden dann in der Regel Be-
züge zu Reizthemen wie „Strahlung“ und 
„Krebs“ oder zu besonders schützenswerten 
Personengruppen wie Kindern hergestellt. 


